
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/1/24 2003/08/0205
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.2006

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

EStG 1988 §22;

EStG 1988 §23;

GSVG 1978 §2 Abs1 Z4;

Rechtssatz

Ob auf Grund der zu beurteilenden Tätigkeit bereits P:ichtversicherung nach dem GSVG oder einem anderen

Bundesgesetz eingetreten ist, ist für die Beurteilung der Versicherungsp:icht gemäß § 2 Abs. 1 Z. 4 GSVG nur dann

relevant, wenn die Grundtatbestände - eine selbständige Erwerbstätigkeit sowie auf Grund einer betrieblichen

Tätigkeit Einkünfte iSd §§ 22 Z. 1 bis 3 und 5 und (oder) 23 EStG 1988 - erfüllt sind.
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